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MKGE 925 vom 30.11.2021, Erw. 3 d) 

Unterscheidung zwischen Militärdienstverweigerung und 
Militärdienstversäumnis

d) (…) Militärdienstverweigerung i.S.v. Art. 81 Abs. 1 lit. b MStG liegt vor, wenn 
der Täter die Absicht hat, nicht nur den Dienst nicht anzutreten, zu dem er 
gerade aufgeboten ist, sondern sich dazu entschlossen hat, künftig zu keinem 
Militärdienst mehr einzurücken, mithin sämtliche künftigen 
Militärdienstleistungen abzulehnen (…). Lehnt der Täter nur eine einzelne 
konkrete Dienstleistung ab, fehlt es an der von Art. 81 MStG geforderten Absicht 
(…).
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Nichteinrücken

In der Absicht, 

sämtliche künftigen

Dienstleistungen 

zu verweigern

Ohne diese Absicht

Militärdienst-

versäumnis

Militärdienst-

verweigerung









Militärdienstverweigerung als Dauerdelikt

Zeitpunkt der Unterlassung bzw.
Begehung

Ende der Dienstleitung bzw. 
Beendigung des Delikts

Vor dem 
Militärdienst

Militärdienst Nach dem 
Militärdienst

Keine 
Tatbestands-

mässigkeit

Das Fassen der Absicht der Militärdienstverweigerung ist 
tatbestandsmässig.

Keine 
Tatbestands-

mässigkeit(Wieder-) Aufleben der Einrückungsfähigkeit ist tatbestandsmässig.

t
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Wissen um Militärdienstpflicht 
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Keine Zulassung zum Zivildienst
Diensttauglichkeit
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Diensttauglichkeit Dienstfähigkeit.ppt
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BBl 1994 III 1636 ff.
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BBl 1994 III 1636 ff.
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Zulassung zum Zivildienst

• Nach Art. 1 ZDG wird der Militärdienstpflichtige zum  
Zivildienst zugelassen, wenn er den Militärdienst nicht 
mit seinem  Gewissen vereinbaren kann.

• Als Tatbeweis reicht seit dem 1. April 2009 die 
Bereitschaft aus, einen längeren Ersatzdienst zu leisten 
Die Gewissensprüfung durch eine  
Zulassungskommission wurde abgeschafft. 

• Nach Art. 8 Abs. 1 ZDG dauert der Zivildienst 1,5-mal 
so lange wie die Gesamtdauer der noch nicht 
geleisteten Ausbildungsdienste (für höhere 
Unteroffiziere oder Offiziere gilt der Faktor 1,1). 
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Nach Art. 17 Abs. 1 ZDG ist die gesuchstellende Person nur dann 
nicht einrückungspflichtig, wenn sie ihr Gesuch spätestens drei 
Monate vor der nächsten Militärdienstleistung einreicht. 
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Tafel 83, S. 159 [S. 149, 3. A.], N 4: Das Aufgebot ist ungeachtet allfälliger 

materieller Mängel

verbindlich, sofern bezüglich der Militärdienstpflicht und/oder der (konkreten) 

Einrückungspflicht keine Nichtigkeit vorliegt

(Nichtigkeit bei Vorliegen eines schwerwiegenden, offensichtlichen Mangels, 

sofern die Annahme der Nichtigkeit nicht zu

einer untragbaren Beeinträchtigung der Rechtssicherheit führt; MKGE 11 Nr. 

31 E. a), MKGE 10 Nr. 56 E. 2 und 3 a); POPP,

N 21 f. zu Art. 81a; HAURI, N 9 zu Art. 81).
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